
Änderung des kantonalen Tierschutz- und 
Tierseuchengesetzes
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am ... Mai 2014)

I.

GS  IV G/3/2,  Einführungsgesetz  zum  Tierschutzgesetz  und  zum  Tierseu-
chengesetz (Kantonales Tierschutz- und Tierseuchengesetz, EG zum TSchG 
und TSG) vom 6. Mai 2012 (Stand 1. Juli 2012), wird wie folgt geändert:

Art.  7a (neu)

Übertragung von Vollzugsaufgaben
1 Der Regierungsrat kann Vollzugsaufgaben des Kantons nach diesem Ge-
setz und seinen Ausführungsbestimmungen an Personen oder Organisatio-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts übertragen oder Vereinbarungen 
mit anderen Kantonen über den gemeinsamen Vollzug abschliessen.

Art.  18

Aufgehoben.

Art.  28 Abs. 2 (aufgehoben)
2 Aufgehoben.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderung tritt mit Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft.
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